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Kreisverband Odenwaldkreis

	Beschaffung von Notfallmedikamenten
	Rettungsdienst/Krankentransport



1. Ziel und Zweck 

Diese Verfahrensanweisung regelt die Beschaffung von Notfallmedikamenten. 
2. Geltungs- und Verantwortungsbereich

Diese Verfahrensanweisung gilt für alle Mitarbeiter im Rettungsdienst/ Krankentransport. Die Verantwortung für die Durchführung sowie die Überwachung obliegt der Rettungsdienstleitung. Sie wird von den Medikamentenbeauftragten unterstützt.
3. Beschreibung

3.1 Allgemeines
Sämtliche Notfallmedikamente des DRK KV Odenwaldkreis Krankentransport / Rettungsdienst, auch die Betäubungsmittel, werden in Zusammenarbeit mit dem GZO (Gesundheitszentrum Odenwald) und der Bären-Apotheke Erbach, Inh. Hr. Frank Buffleb, disponiert. Die Bestellung der Medikamente erfolgt online, in dem die benötigten Mengen in das Online-Formular eingetragen werden und diese Bestellung von Hrn. Dr. Bernhard Krakowka (ÄLRD) bestätigt (rezeptiert) wird. Für die Medikamentenversorgung des GZO und die Bestellliste ist die Bären-Apotheke verantwortlich.

Das DRK erhält die bestellten Medikamente im Rahmen der zweimal wöchentlich stattfindenden Anlieferung über die Intensivstation des GZO. Die Abholung erfolgt durch den NEF-Fahrer im Rahmen seiner Routinetätigkeiten jeweils dienstags und freitags nach 15:00 Uhr. Zentraler Aufbewahrungsort der Medikamente sind die dafür vorgesehenen Schränke im Bereich der Notaufnahme des GZO, rechts neben den Schiebetüren. Diese sind verschlossen zu halten - die Schlüssel befinden sich in den Schlüsseltaschen der einzelnen RD-Fahrzeuge. Die Rechnungsstellung an das DRK wird von der Apotheke direkt vorgenommen.

Auf allen Außenstellen werden Medikamentenkoffer vorgehalten. Die Koffer sind immer nach Liste („Inhalt Medikamentenkoffer“) aufzufüllen. Im rechten Medikamentenschrank im GZO liegt ein Ordner in dem das Auffüllen zu dokumentieren ist. Das ausdrucken und auffüllen der Blanko-Blätter („Medikamenten-Entnahmeliste“) obliegt dem NEF-Fahrer. Die Koffer müssen verschlossen in einem verschlossenen Schrank gelagert werden.
3.2 Betäubungsmittel
die BtM-Rezeptbücher befinden sich aus Gründen der Zugänglichkeit einerseits – der Sicherheit andererseits im BtM-Tresor des NEF 1 des DRK-KV Odw. Beide NEFs sind getrennt hinsichtlich Bestand und Dokumentation. Die Medikamentenbeauftragten (oder ein anderer in dieses Vorgehen eingewiesener Mitarbeiter) trägt die benötigte Menge an Betäubungsmitteln in das Betäubungsmittelrezept ein und legt das Rezept Dr. B. Krakowka (Ärztlicher Leiter Rettungsdienst des Odenwaldkreises)* vor, der es stempelt und unterschreibt. Das Original des Rezepts und der erste Durchschlag gehen an die Apotheke, wobei das Doppel mit den BtM-pflichtigen Medikamenten an das DRK zurückgeht und mit den BtMs im dafür vorgesehen Safe auf der Wache NEF-GZO sicher gelagert wird. Der zweite Durchschlag des Rezeptes verbleibt im Rezeptbuch, das nach Erledigung der Bestellung wieder im Tresor gelagert werden muss. Die Auslieferung und Berechnung der BtM-pflichtigen Medikamente erfolgt dann wie oben beschrieben. 

*Anmerkung: 

für die Verordnung von BTM besteht für Dr. Krakowka eine persönliche BTM-Berechtigung durch die Bundesopiumstelle, Bonn mit eigener BtM-Nummer. Diese ist nicht übertragbar. Der Verordner handelt eigenverantwortlich (Haftung). 

· auf eine ausreichende Disponierung ist zu achten (Urlaubszeiten), 

· das BTM-Nachweisbuch ist 3 Jahre aufzubewahren, 

· die BTM-Rezeptbücher sind im Safe des NEF 1 (6/82/1) zu lagern,  

· Routine-Kontrollen des BTM-Bestandes finden durch Dr. Krakowka jeweils in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober eines jeden Jahres statt. 

· Die Karte für die Anforderung von neuen BTM-Rezeptbüchern befindet sich bei Dr. Krakowka. 

· Unregelmäßigkeiten bitte unverzüglich an den Medikamentenbeauftragten bzw. direkt an Dr. Krakowka melden.

3.3 Notfalllyse
Das Notfalllysemedikament Metalyse® wird im NEF mitgeführt und ist Eigentum des DRK Kreisverband Odenwaldkreis. Nach Verbrauch im Rettungsdienst wird es von uns ersetzt. Zur Abrechnung mit den Kostenträgern benötigt die Rettungsdienst-leitung die Daten des mit Metalyse versorgten Patienten sowie die Unterschrift des verantwortlichen Notarztes. Das dafür notwendige Formular enthält auch eine Ablaufbeschreibung und wird in der Dokumentenmappe im NEF mitgeführt. Es ist unter dem Namen „Metalyse-Beschaffung“ als Formular im QM-System hinterlegt.

4. Mitgeltende Unterlagen

· Arzneimittelgesetz

· Betäubungsmittelgesetz

· Vertrag mit Bären-Apotheke

· FO RD Medikamentenentnahmeliste
· TX RD Inhalt Medikamentenkoffer

· FO RD Metalyse-Beschaffung

· BTM-Nachweisbuch

· BTM-Rezeptbuch

· Aufgaben-Tool Aldente
5. Qualitätsaufzeichnung

· FO RD Medikamenten-Entnahmeliste
· FO RD Metalyse-Beschaffung

· BTM-Nachweisbuch
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